
 
Produktinformationsblatt zur  
Firmenkunden-Haftpflichtversicherung 
 
 
 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 
 
 
1. Art der Versicherung 
 

 
 
 
2. Umfang der  
 Versicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beitrag 
 
 
 
 
 
4. Ausschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obliegenheiten bei  
 Vertragsschluss 
 
 

 
Bei der angebotenen Versicherung handelt es sich um eine Betriebs-
Haftpflichtversicherung. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), die Besonderen Be-
dingungen und Vereinbarungen sowie die Tarifbestimmungen. 
 
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung schützt vor den Ansprüchen Dritter bei 
Personen- und Sachschäden, die sich aus der betrieblichen Tätigkeit ergeben. 
Das gilt auch, wenn Mitarbeiter des Betriebs im Rahmen ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit Dritten einen Schaden zufügen. Sie sichert neben dem gewerblichen Ri-
siko auch das allgemeine Umweltrisiko ab. 
 
Im Schadenfall wird geprüft, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadenersatz besteht. Bei berechtigten Ansprüchen erfolgt eine Zahlung bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Unberechtigte oder überhöhte 
Ansprüche werden dagegen abgewehrt, auch vor Gericht (Übernahme von Pro-
zess-, Anwalts- und Gutachterkosten). 
 
Die Versicherungslösungen sind individuell auf die Besonderheiten der jeweili-
gen Berufsgruppe zugeschnitten und bieten somit einen optimalen Versiche-
rungsschutz für die Risiken des Betriebs. 
 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz und der Art der Zahlungsweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem 
Antrag unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot unter Bei-
tragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können. 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen 
unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus 
dem Versicherungsschutz herausgenommen.  
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die  
 
- aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen 
- aufgrund des Vertrages oder aufgrund von Zusagen, die über den Umfang  

der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen, entstehen 
- auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 

sind 
 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und weitere Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der AHB. 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im An-
tragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 23 und 26 der beigefügten AHB. 



 
 
 
 
 
 
6. Obliegenheiten während  
 der Laufzeit des Vertrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Obliegenheiten bei Eintritt  
 des Versicherungsfalles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Beginn und Ende des  
 Versicherungsschutzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Möglichkeiten der Been-

digung des Vertrages 

 
 

 
Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. 
So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen an-
gepasst werden. Eine Aufforderung erfolgt durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der AHB. 
 
Zeigen Sie uns jeden Versicherungsfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie 
noch keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht worden sind. 
 

Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den 
Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Scha-
denberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der AHB. 
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 26 der AHB. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem An-
gebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig er-
folgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 16 der AHB. 
 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkei-
ten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispiels-
weise Kündigung nach einem Versicherungsfall. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der AHB. 


